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Überbetriebliche Kurse Block 4 
Präsenztag 9  

Lösung: Am neuen Wohnort 
 

Posten 2: Handlungssimulation 
 
Antwort 
 
Herr Oladocun, schön sind Sie bei uns in den Kanton gezogen! 
 
Wenn Sie sich schon bei der Gemeinde umgemeldet haben, dann können Sie bei uns nun Ihr 
Auto anmelden. Dazu können Sie bei uns am Schalter vorbeikommen oder uns schriftlich die 
notwendigen Unterlagen einreichen. Das müssen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Ihrem 
Umzug machen. Sonst bekommen Sie allenfalls eine Busse. 
 
Wir brauchen dafür den Zuzugsnachweis der Gemeinde, den bisherigen Fahrzeugausweis und 
einen Versicherungsnachweis Ihrer Haftpflichtversicherung, woraus hervorgeht, dass Sie bei 
Schäden gegenüber Drittpersonen gedeckt sind. Wichtig: Der Versicherungsnachweis muss 
direkt an uns gehen. Am besten rufen Sie bei Ihrer Versicherung an oder machen das gleich 
digital.  
 
Da Sie ja ein neues Nummernschild erhalten, müssen Sie dann das alte Nummernschild 
entweder an das Strassenverkehrsamt Ihres ehemaligen Wohnkantons schicken oder Sie 
senden es direkt uns zu und wir leiten das Schild dann weiter. 
 
Für den neuen Fahrzeugausweis zahlen Sie bei elektronischer Übermittlung 30 CHF. Wenn Sie 
bei uns am Schalter vorbeikommen, zahlen Sie 40 CHF. Das neue Nummernschild kostet dann 
noch 40 CHF. 
 


